
LRA Schmalkalden-Meiningen - Fahrerlaubnisbehörde 

Information zum Umtausch von Führerscheinen 

Rechtsgrundlagen: § 24a Absatz 2 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) i. V. m. Anlage 8e der FeV 

 

Jeder deutsche Führerschein, der vor dem 19.01.2013 ausgestellt wurde, ist bis zum festgelegten 

Zeitpunkt umzutauschen. Nach Ablauf der Frist verliert der Führerschein seine Gültigkeit.  
 

Die Umtauschfrist ergibt sich wie folgt: 
 

Vor 1953 geborene Fahrerlaubnisinhaber müssen den Führerschein unabhängig 

vom Ausstellungsdatum erst bis 19.01.2033 umtauschen. Ansonsten gilt: 

 

Papierführerscheine - Ausstellung bis einschließlich 31.12.1998 
 

Geburtsjahr des Fahrerlaubnisinhabers 
Tag, bis zu dem der Führerschein 

umgetauscht sein muss 

1953 - 1958 19.01.2022 

1959 - 1964 19.01.2023 

1965 - 1970 19.01.2024 

1971 oder später 19.01.2025 

 

EU-Kartenführerscheine - Ausstellung ab 01.01.1999 bis 18.01.2013  
 

Ausstellungsjahr des Führerscheins 
Tag, bis zu dem der Führerschein 

umgetauscht sein muss 

1999 - 2001 19.01.2026 

2002 - 2004 19.01.2027 

2005 - 2007 19.01.2028 

2008 19.01.2029 

2009 19.01.2030 

2010 19.01.2031 

2011 19.01.2032 

2012 - 18.01.2013 19.01.2033 

 

Zum Führerscheinumtausch ist nach Terminvereinbarung (Tel.-Nummer: 03693/485-7200) die 

persönliche Vorsprache in der Fahrerlaubnisbehörde (98617 Meiningen, OT Dreißigacker, 

Berkeser Straße 9) erforderlich. Wir empfehlen den Antrag im laufenden Jahr vor der 

jeweiligen Umtauschfrist zu stellen und nicht erst kurz vor Ablauf. Aufgrund des großen 

Andrangs werden prioritär erst alle Führerscheine umgetauscht, welche zur jeweils 

frühesten Umtauschfrist ablaufen. Erforderliche Antragsunterlagen: 
 

- Personalausweis oder Reisepass 

- aktueller Führerschein 

- biometrisches Lichtbild gem. gültiger Passverordnung (Frontalaufnahme, 35 x 45 mm ...) 

- Gebühr in Höhe von 25,30 bzw. 30,40 EUR 
 

- Sofern der umzutauschende Führerschein nicht in Meiningen, Schmalkalden oder Suhl 

ausgestellt wurde, bitte bei der Ausstellungsbehörde unter Angabe des jetzigen 

Wohnortes eine Karteikartenabschrift für die Fahrerlaubnisbehörde in Meiningen 

anfordern! Dies dient der Beschleunigung des Antragsverfahrens. 


